
   
Gültig ab: 01.01.2018 
Gültigkeit bis: fortlaufend 
 

Fachliche Weisungen 
 

Reha 
 

Neuntes Buch Sozialgesetzbuch – SGB IX  
 

§ 12 SGB IX 
Maßnahmen zur Unterstützung der frühzeitigen 

Bedarfserkennung 
  



   
Gültig ab: 01.01.2018 
Gültigkeit bis: fortlaufend 
 

 
Änderungshistorie  

Neufassung 

 

  



   
Gültig ab: 01.01.2018 
Gültigkeit bis: fortlaufend 
 

 

Gesetzestext 

§ 12 SGB IX 
Maßnahmen zur Unterstützung der frühzeitigen Bedarfser-

kennung 

(1) 1Die Rehabilitationsträger stellen durch geeignete Maßnahmen sicher, dass ein Rehabilitati-
onsbedarf frühzeitig erkannt und auf eine Antragstellung der Leistungsberechtigten hingewirkt 
wird. 2Die Rehabilitationsträger unterstützen die frühzeitige Erkennung des Rehabilitationsbe-
darfs insbesondere durch die Bereitstellung und Vermittlung von geeigneten barrierefreien Infor-
mationsangeboten über 

1.Inhalte und Ziele von Leistungen zur Teilhabe, 

2.die Möglichkeit der Leistungsausführung als Persönliches Budget, 

3.das Verfahren zur Inanspruchnahme von Leistungen zur Teilhabe und 

4.Angebote der Beratung, einschließlich der ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung nach 
§ 32. 

3Die Rehabilitationsträger benennen Ansprechstellen, die Informationsangebote nach Satz 2 an 
Leistungsberechtigte, an Arbeitgeber und an andere Rehabilitationsträger vermitteln. 4Für die Zu-
sammenarbeit der Ansprechstellen gilt § 15 Absatz 3 des Ersten Buches entsprechend. 

(2) Absatz 1 gilt auch für Jobcenter im Rahmen ihrer Zuständigkeit für Leistungen zur beruflichen 
Teilhabe nach § 6 Absatz 3, für die Integrationsämter in Bezug auf Leistungen und sonstige Hilfen 
für schwerbehinderte Menschen nach Teil 3 und für die Pflegekassen als Träger der sozialen 
Pflegeversicherung nach dem Elften Buch. 

(3) 1Die Rehabilitationsträger, Integrationsämter und Pflegekassen können die Informationsan-
gebote durch ihre Verbände und Vereinigungen bereitstellen und vermitteln lassen. 2Die Job-
center können die Informationsangebote durch die Bundesagentur für Arbeit bereitstellen und 
vermitteln lassen. 
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1. Rechtliche Einordnung 
(1) Gemäß § 12 SGB IX sind die Rehabilitationsträger, Jobcenter und 
Integrationsämter zum 01.01.2018 verpflichtet durch geeignete Maß-
nahmen die frühzeitige Erkennung des Rehabilitationsbedarfs insbe-
sondere durch die Bereitstellung und Vermittlung von geeigneten bar-
rierefreien Informationsangeboten zu unterstützen. Hierfür benennen 
die Rehabilitationsträger unter anderem Ansprechstellen, die ent-
sprechende Angebote an Leistungsberechtigte, an Arbeitgeber und 
an andere Rehabilitationsträger vermitteln. Dies gilt auch für Jobcen-
ter im Rahmen ihrer Zuständigkeit für Leistungen zur beruflichen Teil-
habe nach § 6 Absatz 3 SGB IX. Dabei können die Jobcenter (JC) 
die Informationsangebote durch die Bundesagentur für Arbeit (BA) 
bereitstellen und vermitteln lassen. 

(2) Mit dem Bundesteilhabegesetz werden die „Gemeinsamen Ser-
vicestellen“ spätestens zum 31.12.2018 abgeschafft. Die Verbreitung 
von Informationsangeboten ist in Zukunft von Ansprechstellen bei je-
dem Reha-Träger sicherzustellen.   

(3) Ziel der BA ist es, für die erfolgreiche Teilhabe den Bedarf einer 
Person so früh wie möglich zu erkennen und aufzugreifen. Zusätzlich 
zu den Aufklärungs- und Beratungspflichten der Sozialleistungs-Trä-
ger nach SGB I sollen die zum 01.01.2018 neu einzurichtenden An-
sprechstellen eine frühzeitige Bedarfserkennung und Antragstellung 
der Leistungsberechtigten unterstützen.  

2. Aufgaben und Funktion der Ansprechstellen 

2.1 Zuständigkeit für die Umsetzung der Aufgabe  
(1) Das am 21.08.2017 veröffentlichte Fachkonzept für Berufliche 
Rehabilitation und Teilhabe in den Agenturen für Arbeit (AA) verortet 
die Aufgaben der Ansprechstellen nach § 12 SGB IX in den Reha-
Teams der AA. 

(2) Um Lücken in der Beratung und Vernetzung zu schließen, sind 
auch die Jobcenter verpflichtet, Ansprechstellen einzurichten. Zur Si-
cherstellung der Angebotsstruktur durch die Jobcenter (JC) sind die 
Schnittstellenkonzepte zu überprüfen und ggf. anzupassen. Sollte 
eine Beauftragung der AA durch die JC beabsichtigt sein, kann die-
ses im Rahmen der für die Jobcenter jeweils geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen über eine lokale Einzelvereinbarung erfolgen. 

2.2 Aufgabe der Ansprechstellen  
(1) Die Aufgabe der Ansprechstellen umfasst die Vermittlung von In-
formationsangeboten an Leistungsberechtigte, Arbeitgeber und an-
dere Rehabilitationsträger. Sie sollen über Inhalte, Ziele und Verfah-
ren zu Leistungen zur Teilhabe; das Persönliche Budget und die un-
abhängigen Beratungsstellen informieren. 

 

Intention, Grundsatz 

Gesetzlicher Auftrag 

Ansprechstellen 
Reha 

Zuständigkeit in der 
AA 

Zuständigkeit im JC 

Aufgabe 

https://www.baintranet.de/006/009/009/Seiten/Fachkonzepte/Fachkonzept-berufliche-Reha-Teilhabe-AA.aspx
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(2) Die Einrichtung der Ansprechstellen erfolgt im Rahmen der Erwei-
terung der existierenden Informationsangebote zur Erteilung von
Auskünften. Sie umfasst kein individuelles Beratungsangebot, son-
dern stellt ein niederschwelliges Auskunftsangebot für diejenigen
Kundinnen und Kunden dar, die nicht bereits bei der AA bzw. beim
JC gemeldet sind und die weiteren Dienstleistungen zunächst nicht
beanspruchen. Die bestehenden KuZ-Prozesse und Standards wer-
den grundsätzlich nicht verändert.

2.3 Einrichtung der Ansprechstellen 
(1) Die Aufgabe der Ansprechstellen ist in den AA über die Reha-

Teams zu den geltenden regionalen Öffnungszeiten sicherzustellen. 
Sollte dies im Ausnahmefall nicht möglich sein, ist eine Weiterleitung 
des Kundenanliegens und zeitnahe Bearbeitung innerhalb der AA si-
cherzustellen. Bei der Nutzung von Service Center - Strukturen sind 
diese regional zu informieren. 

(2) Um einen wirksamen und effizienten Informationsaustausch
in- und extern sicherzustellen, ist von jeder AA bis 01.02.2018
ein virtuelles Outlookpostfach mit folgender Namenskonvention ein-
zurichten:
_BA-<AA_Name>_Ansprechstelle_Rehabilitation,
sowie entsprechender externer E-Mail-Adresse:
<AA_Name>.Ansprechstelle-Rehabilitation@arbeitsagentur.de.
Den JC wird empfohlen, diesbezüglich analog vorzugehen.

3. Außenauftritt und Netzwerkarbeit
Um im Rahmen einer professionellen Außenwirkung die bundesweite 
Transparenz über die Kontaktdaten der regionalen Ansprechstellen 
zu ermöglichen, wird den Teams Reha empfohlen, diese einheitlich 
im Arbeitsmarktmonitor (AMM) unter Nutzung der beigefügten Ar-
beitshilfe einzustellen und eine sprechende Direkt-Verlinkung im ei-
genen Internetauftritt zu verorten. 

Anlage: 

Arbeitshilfe AMM (PDF) 

Schnittstellen 

Umsetzungs- 
unterstützung 

Transparenz und 
Netzwerkarbeit 
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Um die Netzwerkarbeit auf dem Arbeitsmarktmonitor durchführen zu können, ist ein eigener Account 


auf dem AMM erforderlich.  


Sollten Sie noch kein registrierter Nutzer auf dem AMM sein, senden Sie den Nutzerantrag: Arbeitshilfen 


zum Arbeitsmarktmonitor an das Postfach: Zentrale.Arbeitsmarktmonitor@arbeitsagentur.de 


Von dort erhalten Sie umgehend Ihre Zugangsdaten. 


 


1. Schritt: Zugang zum AMM 


• Öffnen Sie den Arbeitsmarktmonitor: https://arbeitsmarktmonitor.arbeitsagentur.de/  


• Klicken Sie auf der Startseite den Button „Mein Arbeitsmarktmonitor“ 


 


• Melden Sie sich mit Ihrer digitalen Dienstkarte oder mit Ihrer E-Mail-Adresse und Kenn-
wort an. 


  



https://www.baintranet.de/aktuelles/arbeitsmarktmonitor/arbeitshilfen/Seiten/default.aspx

https://www.baintranet.de/aktuelles/arbeitsmarktmonitor/arbeitshilfen/Seiten/default.aspx

mailto:Zentrale.Arbeitsmarktmonitor@arbeitsagentur.de

https://arbeitsmarktmonitor.arbeitsagentur.de/

https://arbeitsmarktmonitor.arbeitsagentur.de/
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2. Schritt: Profil sichtbar machen 


• Sie gelangen über den Button „Mein AMM“ in ihren persönlichen Bereich. 


 


• Netzwerke können Sie nur anlegen, wenn Sie Ihr Profil zuvor freigeschaltet haben. 


 


• Weitere persönliche Angaben sind nicht erforderlich, aber für die Zusammenarbeit sinnvoll. 


• Nach dem Speichern Ihres Profils wird angezeigt, welche Informationen auf der Plattform 
sichtbar sind. 


3. Schritt: Netzwerk anlegen 


• Zurück auf der Übersicht von „Mein Arbeitsmarktmonitor“ können Sie nun ein neues Netz-
werk über den Button „+“ anlegen. 
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• Über die Schaltfläche „Neues Netzwerk erstellen“ öffnen Sie das Formular. 


 


 Zu jedem Feld erscheinen allgemeine Tipps zu den erforderlichen Inhalten. Felder mit ei-


nem Stern (*) sind Pflichtfelder. Füllen Sie das Formular unter Beachtung der folgenden 


einheitlichen Namens- bzw. Inhaltskonventionen aus: 


Bezeichnung/Name des Netzwerkes: 


 


 


 


Hinweis: Auch bei vereinbarter Kooperation zwischen JC und AA sind die Ansprechstel-


len jeweils getrennt zu erfassen.  


 


Kurzbeschreibung:  


 


 


 


  


„Ansprechstelle AA <xxx>“ bzw. „Ansprechstelle JC <xxx>“ 


 


Sie benötigen Informationen zu Fragen der Rehabilitation? 


Dann sind Sie bei uns richtig: 


 


<jeweilige Kontaktdaten, inkl. Öffnungszeiten und E-Mail-Adresse> 


 


Sie erhalten hier Informationsangebote nach §12 SGB IX über: 


1. Inhalte und Ziele von Leistungen zur Teilhabe, 


2. die Möglichkeit der Leistungsausführung als Persönliches Budget, 


3. das Verfahren zur Inanspruchnahme von Leistungen zur Teilhabe und 


4. Angebote der Beratung, einschließlich der ergänzenden unabhängigen  


Teilhabeberatung nach §32 SGB IX. 
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4. Schritt: Handlungsfeld hinzufügen 


• Nach dem erfolgreichen Speichern befinden Sie sich immer noch im Formular. Sie werden 
gebeten, ein Handlungsfeld hinzuzufügen. 


 


• Das ist wichtig, damit Ihr Netzwerk über eine Filterauswahl gefunden werden kann. 


• Wählen sie das Handlungsfeldthema „Rehabilitation“ und ergänzen Sie gegeben falls 


weitere Angaben. 
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5. Schritt: Die Außenansicht 


 


• Wenn Sie diese Ansicht sehen, haben Sie es geschafft - Ihr Netzwerk ist angelegt und 


nach außen sichtbar. 


• Das Kommentarfeld steht nur angemeldeten Nutzern zur Verfügung. 


• Über dieses Feld können Sie anderen angemeldeten Nutzern des AMM Texte, Dateien, 


Flyer etc. mit weiteren Informationen zu Ihrem Netzwerk bereitstellen. Anonyme Nutzer 


sehen diese Informationen nicht. 
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6. Schritt: Im Netzwerk 


• Jetzt können Sie mit der internen Netzwerkarbeit starten. 


 


• Unter „Mein Arbeitsmarktmonitor“ finden Sie im Modul „Meine Netzwerke“ nun Ihr Netz-


werk. 


• Mit Klick auf den Namen kommen Sie in den Arbeitsbereich 


 


7. Schritt: Mitglieder hinzufügen 


• Das Netzwerk bietet Module, die unterschiedliche Aktivitäten ermöglichen. 


• Ihr erster Schritt ist das Hinzufügen Ihrer Partner im Netzwerk, um gemeinsam arbeiten 


zu können. 


Hinweis: Nur Mitglieder eines Netzwerkes können die in ihm bereitgestellten Informatio-


nen nutzen. Es ist durch ausreichende Beteiligung sicherzustellen, dass die Einsehbar-


keit und Pflege der Daten gewährleistet ist. 


• Durch scrollen gelangen sie zum Modul „Mitglieder“. 
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8. Schritt: Elemente der Netzwerkarbeit 


• Dort können Sie aus dem Kreis der angemeldeten Nutzer des AMM Ihre Netzwerk-


partner auswählen. 


• Hinzugefügte Personen werden automatisch per Mail darüber informiert, dass sie Mit-


glied des Netzwerks sind. 


• Entdecken Sie die verschiedenen Funktionen eines Netzwerkes auf dem AMM. 


• Gliedern Sie Ihre Arbeit in Projekte. 


• Verwalten Sie Ihre Aktivitäten über Aufgaben. 


• Informieren Sie sich über Termine. 


• Fügen Sie Aufgaben, Projekten oder dem Netzwerk insgesamt Dateien (Word, 


PowerPoint, Bilder/jpg und so weiter) hinzu. 


• Legen Sie Dokumente an, die sie gemeinsam und zeitgleich bearbeiten können. 


• Alle Aktivitäten werden automatisch im Modul „Letzte Aktivitäten im Netzwerk“ doku-
mentiert. So sehen Sie sofort, was sich in letzter Zeit in Ihrem Netzwerk getan hat. 
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